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H
ier die Gutgläubigkeit der 
Skipper, die sich auf ihren 
Chartertörn freuen. Da die 

Anbieterseite, die sich um das Wohl 
und die Sicherheit der Chartergäste 
bemüht. Und dazwischen ein paar 
schwarze Schafe, die (o� mit der 
Bestpreis-Falle) Kunden an locken, 
um sie mit kleineren und größeren 
Tricksereien abzuzocken.

A N Z A H L U N G  S I C H E R N 

So zum Beispiel myboatrent.com. 
Eine Online-Agentur mit anspre-
chender Homepage, dazu viele posi-
tive Bewertungen bei Trustpilot 
(werden angeblich nicht kontrol-
liert, aber eben möglicherweise ma-
nipuliert), und los geht’s!

Yachten werden zu unglaublichen 
Schnäppchen-Preisen gechartert, 
An- und Restzahlungen überwie-
sen. Dann kurz vor der Anreise die 
Info, dass die Yacht wegen einer Ha-
varie oder einem ähnlichen Grund 
nicht zur Verfügung steht, man aber 
eine Lösung �nden werde. 

Schließlich meldet sich auch noch 
der Flottenbetreiber und informiert, 
dass die vereinbarte Anzahlung 

nicht erfolgt ist oder überhaupt kei-
ne Buchung vorliegt. In diesem Fall 
ging es so weit, dass in der letzten 
Phase sogar unser Logo widerrecht-
lich kopiert wurde, um den Ein-
druck einer geprü�en Firma vorzu-
täuschen. Die Au�orderung, das 
Logo innerhalb von 24 Stunden un-
ter Klagsandrohung zu entfernen 
und eine Information an unsere 
Skipper-Community führten dazu, 
dass die Homepage gesperrt wurde. 
Bisher sind uns 16 Charterer be-
kannt, die  ihr Geld verloren haben.

Das waren  aber auch die, die 
glaubten, bei einer unbekannten 
Agentur mit Sitz in London (wo 
man per Mausklick Gesellscha�en 
mit einem Euro Eigenkapital grün-
den kann), die billigste Charter un-
ter den vermeintlich 20.000 Schi�en 
im Angebot zu �nden. Die Anbie-
terseite wusste o�ensichtlich, was 
sie tat, die Nachfragerseite o�en-
sichtlich nicht nicht.

Diese Wissensdi�erenz ist die 
Grundlage  jedes kleinen und grö-
ßeren Betruges. Und dies ist kein 
Einzelfall,  die Charteragentur  
Yacht�nder mit Sitz in Berlin bei-

spielsweise arbeitete schon vor 
 Jahren mit gleicher Masche.

Es ist daher jeder Charterer gut 
beraten, auf das Rating der Agentur, 
bei der er buchen will, im Hinblick 
auf die Weiterleitung der Anzahlun-
gen an den Flottenbetreiber zu ach-
ten. Agenturen wie Flottenbetreiber, 
die sich um unser Qualitätssiegel 
bewerben, müssen jährlich ihre 
 Bilanzzahlen bei uns einreichen  
und erhalten das Siegel CHECKED & 

TrUSTED nur bei positiver Prüfung. 
Damit konnten wir in den vergan-
genen 25 Jahren so manchen Char-
terkunden vor bösen Überraschun-
gen bewahren.

K A U T I O N  S C H Ü T Z E N 

Ein heißes Eisen war in der vergan-
genen Saison aber auch das �ema 
„Kautionen“. Es gibt sie, die Flotten-
betreiber, die ihre Chartereinnah-
men durch ungerechtfertigte Kauti-
onseinbehalte aufgrund vermeintli-
cher Schäden au�essern wollen 
und damit nicht nur ihre Kunden  
verärgern, sondern ein allgemeines 
Vertrauensverhältnis im Charter-
Business massiv schädigen. 
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Die ausklingende Chartersaison hat unseren Erfahrungs -
schatz (und den so manchen Charterskippers) erneut um 
so manche skurrile Begebenheit erweitert. Die meisten 
Charter  törns gingen reibungsfrei übers Wasser, einige 
waren besonders „abenteuerlich“.

Denn sie wissen nicht, 

was sie tun! Oder doch?



Sofern bei uns versichert , sind wir 
in der Lage, entsprechend einzu-
schreiten. Manche Flottenbetreiber 
bieten aber eine Kautionsversiche-
rung in Eigenregie an, was auf den 
ersten Blick für manchen Skipper 
ganz attraktiv aussieht, aber nicht 
auf den zweiten. 

Denn je nach Gestaltung geht es 
dabei einerseits um die Legalität, 
denn ein Charterbetreiber ist keine 
Versicherung. In manchen Fällen 
handelt es sich nicht primär um 
eine Versicherung, sondern um eine 
versteckte Erhöhung der Charter-
prämie. Wobei es jeder Firma natür-
lich unbenommen sein muss, seine 
Preise zu bestimmen. Das Problem 
ist aber die mangelnde Transparenz 
dessen, was angeboten wird.

In der Praxis sieht das dann so 
aus:  Eine Agentur bietet eine Char-
ter eines Flottenbetreibers an, in 
dessen Charterpreis die „Kautions-
versicherung“ bereits enthalten ist. 
Der Skipper reist mit seiner Crew 
an, um den gecharterten Katamaran 
zu übernehmen. In der Marina bit-
tet man ihn, das Schi� in das seichte 
Gewässer zu verlegen, weil man das 
tiefere für die Monohulls brauche. 
Die seichte Stelle war leider zu 
seicht, sodass dabei die Ruderblätter 
beschädigt wurden.

Der Vercharterer behauptete nun, 
dass diese Handlung „grob Fahrläs-
sig“ war und daher vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sei – 
kleine Bemerkung am Rande: 
Versicherungsbedingungen wurden 
dem Skipper nie vorgelegt.

Die Crew wurde aufgefordert, die 
Kaution von 4.000 Euro umgehend 
zu hinterlegen, ansonsten sie nicht 
auslaufen dürfen. Zähneknirschend 
wurde bezahlt. Zu Hause angekom-
men, hatte der Skipper Klage einge-
reicht, die jedoch ergebnislos verlief. 

Es ist für Skipper in jüngster Zeit 
nicht mehr ganz leicht selbst zu ent-
scheiden, wie sie Ihr Risiko absi-
chern wollen. Denn manche Flot-
tenbetreiber bestehen auf eine obli-
gatorisch bei ihnen abzuschließende 
„Versicherung“.

Problem:  Es gibt keine Beschrei-
bung, für welchen Schaden und bei 
welchem Verschulden wie viel zu 
bezahlen ist. Denn nach allgemei-
nen Rechtsemp�nden und dem, was 
das Gesetz sagt, ha�et man nur für 
Schäden, die man anderen schuld-
ha� zufügt. Also z. B. nicht für einen 
Konstruktionsfehler oder einen 
Schaden mangels Wartung, auch 
nicht für Schäden aufgrund höherer 
Gewalt (z. B. Blitzschlag).

Im Grunde wird mit dieser Me-
thode das unternehmerische Risiko 
zur Gänze auf den Kunden abge-
wälzt. Das ist an sich nicht verboten. 
Aber ob sich jeder Kunde des Risi-
kos bewusst ist, das er damit ein-
geht, ist sehr fraglich. 

Diese „Kautionsversicherungen“ 
sind zudem im Vergleich mit der 
von uns seit Jahren gleichbleibend 
angebotenen deutlich teuerer und 
gelten so gut wie immer nur für eine 
Charter. Bei Yacht-Pool gilt sie 
grundsächlich für 12 Monate. 
 
V E R S I C H E R U N G E N  

V E R G L E I C H E N 
Aber auch Versicherer, die die An-
gebote von Yacht-Pool mehr oder 
weniger gut kopiert haben, haben 
mitunter einige Tricks zur Hand. So 
heißt es bei Yacht-Pool z. B., „Versi-
chert ist die Kaution oder der gerin-
gere Schaden“, so wird von Mitbe-
werbern der kleine Nachsatz  „… 
oder der geringere Schaden“ wegge-
lassen. Ein kleiner Unterschied mit 
großer Wirkung im Schadensfall.

Ein Beispiel: Kaution 3.000 Euro. 
Bei einem „geringeren“ Schaden 
von z. B. 1.000 Euro beträgt der 
Selbstbehalt bei Yacht-Pool 5 % des 
„geringeren Schadens“(50 Euro), 
beim Mitbewerber sind es 10 % der 
Kaution (300 Euro). Yacht-Pool 
übernimmt also 950 Euro des Scha-
dens, während der Mitbewerber 
 lediglich 700 Euro abdeckt.

Wissen die Vermittler solcher 
Versicherungen, was sie tun? Der 
gutgläubige Skipper weiß (wie uns 
die Praxis zeigt) nicht, was er tut. 
Das  erkennt er erst im Schadensfall. 

V E R T R ÄG E  G E N A U  P R Ü F E N 
Aber auch in der Interpretation der 
eigenen Bedingungen sind  manche 
Charterversicherer verblü�end 
“kreativ”. Das �ema, dass die arg-
losen Skipper fast alles an Charter-
verträgen unterschreiben, was ihnen 
vorgelegt wird (darunter auch gi�i-
ge Klauseln), habe ich bereits in 
meiner Kolumne der Ausgabe 
2/2018 näher erläutert.

Grundsätzlich sollte der Versiche-
rungsumfang in jedem Versiche-
rungsvertrag eindeutig geregelt sein. 
Das Problem ist aber, dass die For-
mulierungen nicht immer so ge-
wählt sind, dass sie auch Laien klar 
verstehen. So z. B. im Fall einer In-
solvenz-Versicherung eines Mitbe-
werbers, der die Schadenzahlung im 
Falle einer Insolvenz des Vercharte-
rers garanrierte. Als aber ein italie-
nischer Anbieter, bei dem der Skip-
per gechartert hatte, seine Firma 
wegen Zahlungsunfähigkeit schloss, 
lehnte der Versicherer – formal be-
rechtigt – die Leistung (2.000 Euro) 
ab, weil gegen den Vercharterer kein 
Insolvenzverfahren erö�net wurde. 
Darum heißt es bei Yacht-Pool seit 
langem, dass die Leistung „… bei 
Insolvenz oder Zahlungsunfähig-
keit …“ geleistet wird. Mittlerweile 
wurde auch diese Formulierung – 
wie viele andere – von vielen unse-
rer Mitbewerbern übernommen. 

Die Insolvenzen in der Wirtscha�  
mehren sich leider und werden vor-
aussichtlich weiter zunehmen, wie 
man den Medien entnehmen kann. 
Die Charterbranche wird dabei kei-
ne Ausnahme machen. Denn wäh-
rend der Corona-Jahre konnten sich 
Firmen mit schlechtem Manage-
ment in den Schutz der großzügigen 
staatlichen Unterstützungen bege-
ben, die es nun nicht mehr gibt.

Eine vernün�ige Insolvenz-Versi-
cherung muss daher so gestaltet 
sein, dass das versicherte Risiko, für 
das man ja schließlich seine Prämie 
bezahlt, im Fall der Zahlungsunfä-
higkeit einer Agentur oder eines 
Flottenbetreibers auch vorbehaltslos 
abgedeckt ist.


